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Beschluss
[bookmark: i_sondersenat_]
In der Verwaltungsrechtssache


[bookmark: kläger_liste_]des Herrn

[bookmark: kläger_bezeichnung_nominativ_]	- Antragsteller -
[bookmark: i_kläger_bezeichnung_jetzt_]	- Beschwerdeführer -
[bookmark: kläger_prozbev_2]

prozessbevollmächtigt: 



[bookmark: kläger_zustellbev_]gegen


[bookmark: beklagter_liste_]den Freistaat Sachsen
vertreten durch die Landesdirektion Sachsen
Dienststelle Chemnitz, Referat 15
Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz

[bookmark: beklagter_bezeichnung_nominativ_]	- Antragsgegner -
[bookmark: i_beklagter_bezeichnung_jetzt_]	- Beschwerdegegner -
[bookmark: beklagter_prozbev_2][bookmark: beklagter_zustellbev_]
[bookmark: beigeladen_prozbev_2][bookmark: beigeladen_zustellbev_]
wegen


[bookmark: sachgebiet_]Aussetzung der Zulassung der Schlachtung von Rindern; Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz 
hier: Beschwerde
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[bookmark: spruchk_nummer_][bookmark: i_besetzung_]hat der 3. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Freiherr von Welck, den Richter am Oberverwaltungsgericht Kober und den Richter am Oberverwaltungsgericht Groschupp 

[bookmark: i_beschluss_datum_]am 29. Januar 2015
beschlossen:
[bookmark: i_text_]
Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Leipzig vom 20. Mai 2014 - 3 L 286/14 - wird zurückgewiesen.

Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 5.000,- € festgesetzt.
Gründe
Die Beschwerde des Antragstellers hat keinen Erfolg. Die mit der Beschwerde vorgebrachten Gründe, auf deren Prüfung der Senat im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes gemäß § 146 Abs. 4 Sätze 3 und 6 VwGO beschränkt ist, ergeben nicht, dass es das Verwaltungsgericht zu Unrecht abgelehnt hat, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers gegen Nr. 1 des Bescheids des Antragsgegners vom 5. März 2014 wiederherzustellen. Durch diese Regelung setzte der Antragsgegner die für den Schlachtbetrieb des Antragstellers erteilte lebensmittelrechtliche Zulassung für die Tätigkeit „Schlachten von Rindern“ mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres aus und brachte diese hilfsweise zum Ruhen. 1


Das Verwaltungsgericht hat den Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes abgelehnt, da von der Rechtmäßigkeit der mit Nr. 1 des Bescheids vom 5. März 2014 ausgesprochenen Aussetzung der für den Schlachtbetrieb des Antragstellers erteilten Zulassung für die Schlachtung von Rindern auszugehen sei und ein besonderes Sofortvollzugsinteresse vorliege. Die Durchführung der Rinderschlachtung im Betrieb des Antragstellers erfolge unter Verstoß gegen maßgebliche rechtliche Vorgaben i. S. v. Art. 54 Abs. 1 Satz 1 VO (EG) Nr. 882/2004. Gemäß Art. 2 Satz 2 Nr. 10 VO (EG) Nr. 882/2004 sei unter Verstoß i. S. d. Verordnung u. a. die Nichteinhaltung der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz zu verstehen. Die tierschutzrechtlichen Anforderungen für die Rinderschlachtung ergäben sich hier u. a. aus dem bestandskräftigen Bescheid des Landkreises Leipzig vom 12. Juli 2013. Hiernach seien Schlachtungen von Rindern so durchzuführen, dass das Schlachttier im bestehenden Schlachthaus oder einem unmittelbar angrenzenden Raum in einem geeigneten Zwangsstand mit ausreichender Einengung und Kopffixierung sowie seitlicher Öffnung mit Bolzenschuss betäubt und unverzüglich zum Entbluten hochgezogen werden könne, so dass die Zeitspanne vom Betäuben bis zum Entblutungsschnitt in der Regel nicht mehr als 60 Sekunden betrage. Diese Festlegungen halte der Antragsteller nicht ein. Dies ergebe sich aus den behördlichen Feststellungen im Rahmen eines Kontrolltermins am... Februar 2013. Bei der dort durchgeführten Schlachtung sei der Entblutungsschnitt deutlich über eine Minute nach der Betäubung erfolgt. Der Antragsteller könne sich nicht mit Erfolg darauf berufen, die vorgeschriebene Höchstdauer zwischen Betäuben und Entblutungsschnitt mittels eines eigens dafür im Bereich des angrenzenden Geheges hergerichteten Fangstandes einhalten zu können. Zum einen fehle es an einer Glaubhaftmachung dieses Vortrags. Zum anderen könne er sich auf diese Art der Schlachtung nicht berufen. Mit dem bestandskräftigen Bescheid des Landkreises Leipzig vom 12. Juli 2013 sei er verpflichtet worden, Schlachtungen in dem bestehenden Schlachthaus oder einem gegebenenfalls zusätzlich geschaffenen, unmittelbar angrenzendem Raum durchzuführen. 2

Die mit der Beschwerde dargelegten Gründe rechtfertigen keine Änderung der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung. Zur Begründung führt der Antragsteller aus, dass der Begründung der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung nichts entgegenzusetzen sei, sich jedoch zwischenzeitlich neue Tatsachen ergeben hätten, die eine andere Entscheidung rechtfertigten. Er sei nunmehr in der Lage, die Festlegungen zum Schlachtablauf in dem bestandskräftigen Bescheid vom 12. Juli 2013 zu erfüllen. Hierbei werde das Tier im Liegen entblutet und danach zum Zerlegen hochgehoben. Er habe einen Bauantrag für eine Erhöhung des Tötungsraums eingereicht, damit auch großes Schlachtvieh frei schwebend zum Zerlegen aufgehangen werden könne. Mit der Erteilung der Baugenehmigung sei bis Ende Juli 2014 zu rechnen. 3

Diese Begründung kann der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Zwar sind im Rahmen des Beschwerdeverfahrens entscheidungserhebliche Tatsachen, auf die sich 
- wie hier - der Beschwerdeführer innerhalb der Beschwerdebegründungsfrist (vgl. 
§ 146 Abs. 4 Satz 1 VwGO) beruft, auch dann zu berücksichtigen, wenn sie erst nach Erlass der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung eingetreten sind. Das Beschwerdeverfahren hat im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes die Aufgabe einer zweiten Tatsacheninstanz und dient der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Es ist darauf ausgerichtet, die im Ergebnis richtige Entscheidung über den Streitgegenstand zu finden. Folglich sind im Beschwerdeverfahren alle vom Beschwerdeführer dargelegten tatsächlichen Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die für den Erfolg des Rechtsmittels entscheidungserheblich sein können. Dazu gehören auch Umstände, die das Verwaltungsgericht nicht berücksichtigen  konnte, weil sie erst nach dessen Entscheidung eingetreten sind. Dies gilt auch dann, wenn der Beschwerdeführer die neuen Tatsachen selbst geschaffen hat, um dem angegriffenen Beschluss den Boden zu entziehen. Auch insoweit entscheidet sich allein nach materiellem Recht, ob die geschaffene Tatsache im anhängigen Verfahren berücksichtigt werden kann (OVG NRW, Beschl. v. 21. Dezember 2006 - 7 B 2193/06 -, juris Rn. 9 m. w. N.; Kopp/Schenke, VwGO, 20. Aufl. 2014, § 146 Rn. 42 m. w. N.). 4

Hier sieht das materielle Recht keine Beschränkung der Berücksichtigungsfähigkeit des Beschwerdevorbringens vor. Das Vorbringen führt die Beschwerde hingegen nicht zum Erfolg, weil der vom Antragsteller beabsichtigte Schlachtablauf nicht vereinbar ist mit dem ihm durch bestandskräftigen Bescheid vom 12. Juli 2013 aufgegebenen Schlachtablauf, durch den die ihn treffenden tierschutzrechtlichen Anforderungen konkretisiert werden. Durch Nr. 2 Satz 3 dieses Bescheids wird der Antragsteller u. a. dazu verpflichtet, das betäubte Rind unverzüglich zum Entbluten hochzuziehen. Mit dieser ihn treffenden Verpflichtung ist es nicht vereinbar, wenn er den Schlachtablauf so gestalten will, dass das Tier im Liegen entblutet.  5

Kann die Beschwerde schon aus diesem Grund keinen Erfolg haben, bedarf es keiner näheren Betrachtung, ob der Antragsteller seine Behauptung eines ordnungsgemäßen Schlachtablaufs hätte glaubhaft machen müssen. Der Antragsgegner hat substantiierte Einwände gegen die Darstellung des Antragstellers erhoben und im Einzelnen dargelegt, aus welchen Gründen er Zweifel an der Durchführung des vom Antragsteller beabsichtigten Schlachtablaufs hat. Der Antragsteller ist diesen Bedenken weder entgegen getreten, noch hat er diese ausgeräumt. Er hat seinen Vortrag auch nicht anderweitig substantiiert, so dass zumindest Zweifel an der Berücksichtigungsfähigkeit dieses Vortrages bestehen. 6

[bookmark: _GoBack]Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO.7


Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf §§ 47, 53 Abs. 2 Nr. 2, § 52 Abs. 2 GKG. Mit dem Verwaltungsgericht ist der Senat der Auffassung, dass der ungekürzte Auffangstreitwert festzusetzen ist. 8


Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, § 68 Abs. 1 Satz 5, § 66 
Abs. 3 Satz 3 GKG).9



gez.:
v. Welck				     Kober                                               Groschupp
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